
AGB FÜR DIE VERMIETUNG DER FERIENWOHNUNG Schmidt 

 
1. Der Beherbergungsvertrag kommt zustande, wenn der Anbieter die 

Buchungsanfrage des Gastes telefonisch oder schriftlich per Briefpost oder E-Mail 

bestätigt und damit die Buchung annimmt (Antragsannahme). 

 

2. Vertragspartner sind der Anbieter und der Gast. 

Der Anbieter ist verpflichtet, die vom Gast gebuchte Ferienwohnung bereitzuhalten 

und die vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

3. Sämtliche Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. 

4. Die Zahlung des Mietpreises ist spätestens am vorletzten Aufenthaltstag fällig. Sie 

hat zu diesem Zeitpunkt in bar zu erfolgen, es sei denn der Anbieter hat gegenüber 

dem Gast einer anderen Zahlungsweise ausdrücklich zugestimmt. EC- und 

Kreditkarten können als Zahlungsmittel vor Ort nicht akzeptiert werden. 

5. In der Ferienwohnung gilt ein allgemeines Rauchverbot. Rauchen ist nur auf dem 

Balkon erlaubt. 

 

6. Die Internetnutzung ist gestattet, soweit diese nicht gegen die gesetzlichen 

Bestimmungen verstößt (s. Aushang!). Strafbare Handlungen (insbesondere 

widerrechtliche Downloads, Seitenaufrufe) werden zur Anzeige gebracht und 

strafrechtlich verfolgt. Für eine widerrechtliche Nutzung des Internets haftet allein der 

Gast. 

7. Für eingebrachte Sachen des Gastes haftet der Anbieter nicht; sie gelten nicht als 

eingebrachte Sachen im Sinne der §§ 701 f. BGB. Eine Haftung des Anbieters nach 

diesen Vorschriften ist damit ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt ausdrücklich 

auch für Wertgegenstände, die der Gast in der Ferienwohnung verwahrt und/oder 

hinterlässt. 

8. Der Gast haftet für alle Schäden, die er, seine Mitreisenden oder seine Besucher in 

dem Haus der Ferienwohnung, in der Ferienwohnung und/oder am Inventar der 

Ferienwohnung schuldhaft verursacht hat/haben. Eine private 

Haftpflichtversicherung wird dem Gast empfohlen. Der Gast ist verpflichtet, dem 

Anbieter Schäden unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt insbesondere auch bei solchen 

Schäden, die sich auch auf andere Wohnungen im Haus auswirken können (z. B. 

Wasserschäden, Feuerschäden). 

Ansprüche des Gastes verjähren in sechs Monaten, es sei denn der Anbieter haftet 

wegen Vorsatzes. Ansprüche des Anbieters verjähren in der jeweiligen gesetzlichen 

Frist. 

 

9. Die Ferienwohnung steht am Anreisetag regelmäßig ab 15.00 Uhr zur Verfügung, 

die Anreise muss bis 20.00 Uhr erfolgen, es sei denn, andere Zeiten wurden vorab 

ausdrücklich mit dem Anbieter vereinbart. Schadenersatzansprüche können nicht 

geltend gemacht werden, wenn die Ferienwohnung ausnahmsweise nicht pünktlich 

um 15.00 Uhr bezogen werden kann. 



 

10.  Am Abreisetag ist die Wohnung bis 11.00 Uhr morgens zu verlassen. Der Vermieter 

behält sich vor, eine verspätete Abreise in Rechnung zu stellen. Die Wohnung ist 

dem Vermieter in einem ordentlichen und sauberen Zustand mit vollständigem 

Inventar übergeben. Das Geschirr, Gläser, usw. sind zu reinigen und einzuräumen, 

die Mülleimer sollen entleert und der Kühlschrank ausgeräumt sein. 

 

11. Die Räumung gilt erst als bewirkt, wenn auch alle Schlüssel an den Anbieter oder 

seinen Vertreter herausgegeben wurden.  Bei Verlust eines oder mehrerer Schlüssel 

hat der Gast dem Anbieter Schadensersatz für deren Neuherstellung und ggf. für 

den Einbau neuer Schlösser zu leisten.  

 

12. Der Mieter erklärt sich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der 

Hausordnung der Ferienwohnungen SCHMIDT einverstanden. Die 

Einverständniserklärung erfolgt mit der Zahlung. 

Bei Verstößen gegen die AGB´s oder die Hausordnung ist der Vermieter berechtigt, 

das Mietverhältnis sofort und fristlos zu kündigen. Ein Rechtsanspruch auf 

Rückzahlung des Mietzinses oder eine Entschädigung besteht dann nicht. 

 

13.  Reiserücktritt 
Bei einem Rücktritt vom Mietvertrag ist der Mieter verpflichtet, einen Teil des 
vereinbarten Preises als Entschädigung zu zahlen. Eine Stornierung hat schriftlich 
zu erfolgen. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Zeit bis zum 
Anreisetag und ergibt sich wie folgt: 

bis zu 10 Tage vor dem Anreisetag 30% des vereinbarten Preises, 
1 Tag vor Anreisetag oder Nichtanreise 50% des vereinbarten Preises. 

Der Abschluss einer Reise-Rücktrittskostenversicherung wird empfohlen. 

 

14.  Rücktritt durch den Vermieter 
Im Falle einer Absage von Seiten des Vermieters, in Folge höherer Gewalt oder 
anderer unvorhersehbarer Umstände (wie z.B. bei Unfall oder Krankheit der 
Gastgeber) sowie andere nicht zu vertretende Umstände, die eine Erfüllung 
unmöglich machen; beschränkt sich die Haftung auf die Rückerstattung der Kosten. 
Bei berechtigtem Rücktritt entsteht kein Anspruch des Kunden auf Schadensersatz - 
eine Haftung für Anreise- und Hotelkosten wird nicht übernommen. 
Ein Rücktritt durch den Vermieter kann nach Mietbeginn ohne Einhaltung einer Frist 
erfolgen, wenn der Mieter andere Bewohner trotz Abmahnung nachhaltig stört oder 
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des 
Mietvertrages gerechtfertigt ist. 

 

 

 

 



 

Hausordnung, Allgemeine Rechte und Pflichten 

 

1. Der Gast ist zur Einhaltung der Hausordnung verpflichtet. Von 22.00 Uhr bis 7.00 

Uhr gilt die Nachtruhe. Um eine Störung zu vermeiden, sind TV- und Audiogeräte auf 

Zimmerlautstärke einzustellen. 

 

2. Für die Dauer der Überlassung der Ferienwohnung ist der Gast verpflichtet, bei 

Verlassen der Ferienwohnung Fenster und Türen geschlossen zu halten, sämtliche 

Heizkörper auf niedrige Stufe zu regeln sowie Licht und technische Geräte 

auszuschalten. Die Haustür ist stets abzuschließen. 

 

3. Die Mitnahme bzw. Unterbringung von Haustieren jedweder Art ist in der 

Ferienwohnung nur nach vorheriger Zustimmung des Vermieters erlaubt. Für die 

Unterbringung von Tieren kann der Vermieter einen angemessenen Aufpreis 

verlangen. Werden Tiere ohne vorherige Zustimmung des Vermieters untergebracht, 

kann dieser eine Reinigungspauschale in Höhe von bis zu 100,00 € (netto) in 

Rechnung stellen.  Der Halter hat darauf zu achten das die Notdurft des Hundes 

nicht auf dem Gartengrundstück erfolgt. 

 

4. In der Ferienwohnung gilt ein allgemeines Rauchverbot. Bei Zuwiderhandlungen 

kann der Anbieter eine Reinigungspauschale in Höhe von bis zu 100,00 Euro (netto) 

in Rechnung stellen. Rauchen ist nur auf dem Balkon erlaubt. 

 

5. Wäschewaschen und -trocknen ist bei Bedarf beim Vermieter möglich, Kosten pro 

Waschmaschine 5,00 Euro inkl. Waschmittel, pro Trocknerladung 3,00 Euro. 

 

6. Der Anbieter hat ein jederzeitiges Zutrittsrecht zu der Ferienwohnung, insbesondere 

bei Gefahr im Verzug. Auf die schutzwürdigen Belange des Gastes ist bei der 

Ausübung des Zutrittsrechts angemessen Rücksicht zu nehmen. Der Anbieter wird 

den Gast über die Ausübung des Zutrittsrechts vorab informieren, es sei denn, dies 

ist ihm nach den Umständen des Einzelfalls nicht zumutbar oder unmöglich. 

 

 

Rinteln, im September 2022 


